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trägen, die über ihn und sein Werk erschienen sind!. Gerade aus dieser 
Verknüpfung von (erfahrungs-)geschichtlicher und gegenwartsbezogener 
Darstellung gewinnen viele Beiträge von Albert Krebs ihren beson-
deren Reiz. 

Schon dies wäre Grund genug, wenigstens eine Auswahl seiner Ver-
öffentlichungen in Form eines Sammelbandes neu herauszugeben. Hinzu 
kommt, daß etliche Arbeiten von Albert Krebs an entlegener oder 
jedenfalls nicht für jeden leicht zugänglicher Stelle veröffentlicht sind. 
Wie das Verzeichnis seiner Arbeiten am Schlusse dieses Bandes aus-
weist, finden sie sich in den verschiedensten Zeitschriften und Sammel-
werken. Aufgrund ihrer ausgesprochenen sozialpädagogischen Orien-
tierung stellen sie nicht zuletzt ein wertvolles Anschauungs- und 
Studienmaterial für den Hochschulunterricht und für die Ausbildung 
und Fortbildung des Strafvollzugspersonals dar. Gerade das entwick-
lungs- und erfahrungsgeschichtliche Moment, das diese Arbeiten aus-
zeichnet, hat für die Einführung in die praktischen und theoretischen 
Probleme des heutigen Strafvollzuges bedeutendes Gewicht. Nament-
lich kann es dazu beitragen, den Blick für geistes- und kulturgeschicht-
liche Zusammenhänge, in die auch der Strafvollzug eingebunden ist, zu 
schärfen. 

Diese Überlegungen bestimmen auch die Auswahl und Reihenfolge 
der Arbeiten, die im Band versammelt sind. Am Anfang steht ein 
grundsätzlicher Beitrag des Autors zu den Aufgaben des Strafvollzuges. 
Er liefert gleichsam den ideen- und begriffsgeschichtlichen Rahmen 
für die folgenden Arbeiten, welche die sowohl von Persönlichkeiten 
geprägte als auch von Sachfragen bestimmte Entwicklung des Straf-
vollzuges vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart skizzieren. Dem-
entsprechend gliedert sich der Band in zwei Teile. 

Im ersten Teil werden bedeutende Theoretiker und Praktiker als 
"Pioniere des Gefängniswesens" vorgestellt. Sie haben wesentlichen 
Anteil an der Entwicklung des Strafvollzuges. Von ihnen gingen An-
stöße aus, seine Grundpositionen neu zu überdenken, seine Praxis neu 
zu gestalten. Die zugleich an Werk und Persönlichkeit orientierten Dar-
stellungen umspannen mehr als zwei Jahrhunderte. Da findet sich 
neben dem Strafrechtler der Theologe und der Pädagoge ebenso wie 
der engagierte Vollzugspraktiker. Was sie eint, sind darum nicht so 
sehr bestimmte Auffassungen vom Strafvollzug - die ja auch dem 
geschichtlichen Wandel unterliegen - als vielmehr Fähigkeit und Be-
reitschaft, "die Sache des Strafvollzuges" im Interesse der davon Be-

2 Vgl. etwa Albert Krebs, in: Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge, 57. Jg. (1977), S.323; Müller-Dietz, Albert 
Krebs 80 Jahre alt, in: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, 
Jg. 26 (1977), S. 238 - 240. 
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troffenen, der Gefangenen wie der Bediensteten, und der Allgemeinheit 
voranzutreiben. Gewiß hätten sich in diesem Zusammenhang auch noch 
andere Namen nennen lassen. Doch erscheint die hier getroffene Aus-
wahl über weite Strecken repräsentativ für die Vollzugsgeschichte 
der beiden letzten Jahrhunderte. 

Der zweite Teil umfaßt Beiträge zu herausragenden Themen des 
Strafvollzuges, die für Theorie und Praxis seit den zwanziger Jahren 
bedeutsam waren und sind. Darin sind zunächst Arbeiten zum Er-
ziehungsstrafvollzug aus der Zeit von 1928 bis 1930 vertreten, die vor 
allem praktische Erfahrungen des Autors aus seiner Tätigkeit im 
thüringischen Strafvollzug wiedergeben. Sie sind aus der Entwicklung 
des deutschen Strafvollzuges ebensowenig hinwegzudenken wie die 
weiteren Beiträge, die bis in die unmittelbare Gegenwart hineinreichen. 
Im Zeitraum zwischen 1951 und 1977 erschienen, setzen sich diese Ar-
beiten mit aktuellen Fragen des Erwachsenen- und Jugendstrafvoll-
zuges, wie etwa Persönlichkeitserforschung, Persönlichkeitsbildung 
und soziale Hilfe, auseinander. Aber auch hier nimmt der Autor immer 
wieder den roten Faden der geistes- und kulturgeschichtlichen Entwick-
lung auf, so wenn er beispielsweise in Berichten über internationale 
kriminologische und Strafvollzugskongresse die Aktualität einstiger 
Fragestellungen und Forderungen in Erinnerung ruft. Auch im letzten 
Beitrag des Bandes, der die ersten fünfundzwanzig Jahre der "Zeit-
schrift für Strafvollzug" schildert, wird noch einmal ein Stück neuerer 
Geschichte des Strafvollzuges sichtbar. 

FundsteIlenverzeichnis, Sachregister, Personenregister und ein Ver-
zeichnis der Veröffentlichungen von Albert Krebs schließen den Band 
ab. Als Hilfen für den Leser gedacht, sollen sie die Benutzung des 
Bandes erleichtern und zugleich einen überblick über das Werk des 
Autors vermitteln. Vielleicht wecken sie über die hier abgedruckten 
Beiträge hinaus Neugier für Autor und Sache des Strafvollzuges. 

Der Band ist für alle bestimmt, die sich - ob kundig oder nicht, ob 
Theoretiker oder Praktiker - für den Strafvollzug und seine Frage-
stellungen interessieren. Er soll in seine Thematik einführen und Ver-
ständnis für seine Probleme wecken. Deshalb bleibt zu wünschen und 
zu hoffen, daß dieser Band, dessen Arbeiten sich durch Stil und Art der 
Darstellung nicht nur dem Fachmann leicht erschließen, viele Leser 
findet. Dadurch könnte er zugleich für die "Sache des Strafvollzuges" 
und damit der Menschen werben, die als Gefangene oder als Mitarbeiter 
von ihm betroffen sind. 

Heinz MülleT-Dietz 
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Die Aufgabe des Freiheitsstrafvollzuges 
Ideen- und begriffsgeschichdiche Bemerkungen * 

Bei der Bearbeitung des gestellten Themas ergab sich die Notwen-
digkeit, einmal die Arbeitsergebnisse der bisherigen Verhandlungen der 
Strafvollzugskommission daraufhin zu überprüfen, was sie zum Thema 
brachten, und dann zu untersuchen, welcher Begriff geeignet sei, die 
gegenwärtig den Freiheitsentzug kennzeichnende Aufgabe herauszu-
stellen. Dabei war auf die Tradition im deutschen Gefängniswesen 
Rücksicht zu nehmen. 

Auf allen bisherigen Arbeitstagungen wurde deutlich, daß die Teil-
nehmer eine gemeinsame Grundauffassung über "Aufgabe des Frei-
heitsentzuges" besitzen. Besonders in den Referaten von Eberhard 
Schmidt, Grundlagen der Freiheitsstrafe l , von Horst Schüler-Springo-
rum, Die Rechtsstellung des Gefangenen2, und von Helga Einsele, Die 
Behandlung im Strafvollzug3, samt den anschließenden Aussprachen 
kam dies zum Ausdruck. Die übereinstimmung ging m. E. weit, aber 
eine Beschlußfassung über die Aufgabe des Freiheitsentzuges oder eine 
Einigung auf ein Kennwort erfolgte noch nicht. 

Soweit aus dem Stand der Verhandlungen erkennbar und aus dem 
erörterten Zeitplan ersichtlich, geht die Kommission mit ihrer Arbeit 
in die zweite Hälfte. Eine stillschweigende übereinkunft in der Ziel-
setzung aller Bemühungen bei den Vorbereitungen eines Strafvollzugs-
gesetzes genügt aber nicht. Die Strafvollzugskommission hat "die Auf-
gabe des Freiheitsstrafvollzuges" zu präzisieren und, wenn möglich, in 
einem leicht verständlichen und den Inhalt richtig umschreibenden 
Kennwort zu fixieren. Hierzu liegt überreiches Material vor, das zu 
sichten ist. 

* Referat, gehalten auf der 6. Arbeitstagung der Strafvollzugskommission 
des Bundesjustizministeriums im April 1969. In: Tagungsberichte der Straf-
vollzugskommission. Hrsg. vom Bundesministerium der Justiz. Bonn, 1969. 
Bd. VI. BI. 48 - 71. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 
1970 (53) S. 145 - 159. 

1 Tagungsberichte der Strafvollzugskommission, Heidelberg, 1967. Bd.l 
S. 28 - 57. 

2 Tagungsberichte der Strafvollzugskommission, Hamburg, 1968. Bd.2 
S. 48 -75. 

3 Tagungsberichte der Strafvollzugskommission, Tübingen, 1968. Bd.3 
S. 39 - 58. 
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Eine Festlegung der Aufgabe empfiehlt sich aus verschiedenen Grün-
den, einmal um der Gefangenen, dann um der Vollzugsbeamten und 
der Mitarbeiter in der Strafrechtspflege und schließlich um der Öffent-
lichkeit willen. - Die im Freiheitsentzug Lebenden haben den Anspruch 
darauf zu erfahren, was der Gesetzgeber bezweckt, wenn er Freiheits-
entzug als Strafe für Rechtsbruch verhängt. Der Vollzugsbedienstete 
muß seine Berufsziele klar erkennen können, wenn er im Vollzug 
ernsthaft mitwirken will. Die Mitarbeiter in der Strafrechtspflege sollen 
wissen, welche Folgen sich aus ihren Entscheidungen, die . etwa auf 
Freiheitsentzug lauten, ergeben können. Die Öffentlichkeit, als die vom 
Rechtsbruch Betroffene, besitzt den Anspruch zu wissen, welche Auf-
gabe dem Freiheitsentzug gesetzt ist. 

Alle Gruppen müssen ihr aber auch zustimmen, anderenfalls kann 
mehr geschadet als genutzt werden. Dies ist vor allem bei der Öffent-
lichkeit auch deshalb nötig, weil die Wiedereinbeziehung des aus dem 
Freiheitsentzug Entlassenen nicht nur mit ihrer passiven Duldung, 
sondern allein durch ihre aktive Mitwirkung erhofft und erreicht wer-
den kann. Der im Freiheitsentzug Lebende muß diese Aufgabe bejahen 
und ihre Erfüllung selbst mit anstreben, weil nur dann Aussicht auf 
Erreichen des noch zu klärenden und zu formulierenden Zieles besteht. 

Es handelt sich bei der versuchten Lösung der im Thema gestellten 
Verpflichtung aber keineswegs nur um eine philologische Aufgabe, um 
eine Formulierungshilfe. Es geht um Klärung der Prinzipien, aus denen 
im Laufe der Entwicklung des deutschen Gefängniswesens jeweils zum 
Teil verschiedene Aufgaben gewählt wurden'. 

Einzelheiten des Entwurfs eines Paragraphen: Aufgabe des Vollzuges 
von Freiheitsstrafen, mit Begründung, wie sie z. B. in der Eingabe der 
Strafvollzugskommission der Eva,ngelischen Kirche in Deutschland er-
arbeitet und am 27.10.1966 dem Herrn Bundesminister der Justiz 
übermittelt wurden5, sollen hier nicht wiederholt werden. 

Nicht zuletzt möchte ich betonen, daß meine Ausführungen vor allem 
als Grundlage für die Aussprache dienen möchten. 

I 

Die "Aufgabe des Freiheitsentzugs" ist aber nicht nur sachlich richtig, 
sondern auCh jedem Bürger verständlich und zeitgemäß zu formulieren. 

Von dieser Forderung ausgehend gilt es zunächst, die Bearbeitung des 
Themas auf den Vollzug der richterlich verhängten Freiheitsstrafe an 

4 Fr. Trost: Die Aufbauprinzipien der Erziehungsheime. In: Erziehung im 
Wandel. Darmstadt, 1955. S. 139 ff. 

li Abgedruckt in: Zeitschrift für Strafvollzug 1966 (15) S. 259 - 266. 



Die Aufgabe des Freiheitsstrafvollzuges 13 

Erwachsenen zu begrenzen. Ob die Durchführung des Freiheitsentzuges 
auf Grund von "Maßregeln der Besserung und Sicherung" mit einbe~ 
zogen wird, hängt davon ab, welche Bestimmungen das neue StGB 
hierüber bringt. Die Einsichten, die bei dem bisherigen Vollzug von 
Freiheitsstrafen gewonnen wurden, sind dabei zu berücksichtigen. Ob 
und inwieweit etwa Erfahrungen aus der Situation der Kriegsgefangen~ 
schaft oder der Inhaftierung aus politischen Gründen mit ausgewertet 
werden sollen oder können, bleibe offen. 

Die Aufgabe des Jugendstrafvollzugs ist im JGG 1953 in § 91 fest-
gelegt. Aus. der Praxis ist festzuhalten: die Formulierung hat sich be-
währt. Es empfiehlt sich, eine vergleichbare gesetzliche Fassung der 
Aufgaben des Erwachsenenvollzuges in dem neuen StGB zu bringen. 
Sicher sollte eine solche Präzisierung im Strafvollzugsgesetz enthalten 
sein. 

Welche fachlich wichtigen Dokumente, die auf das Thema Bezug neh-
men, liegen aus neuerer Zeit vor? 
1. Bei Beginn der Arbeiten der "Großen Strafrechtskommission" stellte der 

Vertreter des Bundesministers der Justiz die Frage: "Besteht überein-
stimmung ... darüber, daß für alle Normalfälle das primäre Ziel des 
Strafvollzuges heute der Resozialisierungsgedanke ist ... ?" Die Frage 
wurde bejaht6• 

2. Der Strafvollzugsausschuß der Länder vereinbarte in der DVollzO von 
1961, die als Vorarbeit zum Strafvollzugsgesetz betrachtet werden kann, 
nach schwierigen Verhandlungen, in Nr.57: "Zweck und Ziel des Straf-
vollzuges", besteht darin, den Gefangenen zu fördern, ein gesetzmäßiges 
Leben zu führen. 

3. Die EKD legte, wie bereits erwähnt, das Ergebnis der Arbeiten ihrer 
Strafvollzugskommission zum gleichen Thema in einer Eingabe dem 
Bundesgesetzgeber am 27.10.1966 vor und unterbreitete den Vorschlag, 
in einer Novelle zum derzeit geltenden StGB die "Aufgabe von Freiheits-
strafen" zu regeln (siehe Anm. 5). 

4. Der Sonderausschuß Strafrecht des Bundestages (5. Wahlperiode) nahm 
ebenfalls Stellung zu unserem Thema, prüfte die Verwendung des Begriffs 
"Resozialisierung" und beschloß, ihn zu verwenden1• 

5. Schließlich forderte der Alternativ-EntWurf 1966, daß der Vollzug der 
Freiheitsstrafe "nicht etwa der Bekräftigung des in der Verurteilung 
enthaltenen Tadels, sondern allein der Resozialisierung des Täters dienen 
solle ... "8. 

Aus dem Aufzählen von Gremien und FundsteIlen mit Formulierun-
gen zum Thema sowie aus den bisherigen Verhandlungen der Kommis-

8 Niederschrift über die Sitzungen der Großen Strafrechtskornmission.1. Bd. 
Grundsatzfragen. 3. Sitzung vom 30. 6. 1954, S. 55. 

7 Niederschriften des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform. Deut-
scher Bundestag, 5. Wahlperiode, 115. Sitzung vom 8. 10. 1968, S.2239. 

8 Alternativ-Entwurf eines Strafgesetzbuches, Allgemeiner Teil. Vorgelegt 
von JiLrgen Baumann u.a. ·Tübingen, 1966. S. 75. 


